
3. Nachtrag  

 

zur 

 

Sprechstundenbedarfsvereinbarung 

für den Freistaat Thüringen vom 16.02.2015 

einschließlich des 1. und 2. Nachtrages 
 
 

zwischen 
 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
vertreten durch die 1. Vorsitzende 

Frau Dr. med. Annette Rommel 
(im Folgenden „KVT“ genannt“) 

 
 

und 
 
 

den Landesverbänden der Krankenkassen 
 

 AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 
vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch  
Frau Monika Preiß, 

 

 BKK Landesverband Mitte, 
Eintrachtweg 19, 30173 Hannover, 

 

 IKK classic, 
 

 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), 
als Landwirtschaftliche Krankenkasse, 

 

 KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Frankfurt/Main 
 

und 
 

den Ersatzkassen 
 

 Techniker Krankenkasse (TK) 

 BARMER  

 DAK-Gesundheit 

 Kaufmännische Krankenkasse – KKH 

 Handelskrankenkasse (hkk)  

 HEK – Hanseatische Krankenkasse  
 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen  
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Die Sprechstundenbedarfsvereinbarung vom 16.02.2015 wird in Form dieses 3. Nachtrages wie 
folgt geändert: 
 
1.  Punkt I. Nr. 3. Buchstabe e) wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu gefasst:   

„e) Personen, die betreut werden, nach dem 

- Bundesversorgungsgesetz, 

- Bundesentschädigungsgesetz, 

- Bundesvertriebenengesetz, 

- Häftlingshilfegesetz, 

- Opferentschädigungsgesetz und 

- Soldatenversorgungsgesetz.“ 
 
2. Unter Punkt III. Nr. 2. wird mit Wirkung zum 01.10.2017 unter „Personalienfeld“, zweiter 

Anstrich die Angabe des Institutionskennzeichens „105998018" durch das neue 
Institutionskennzeichen der AOK PLUS „107299005“ ersetzt. 

 
3. Punkt IV. Nr. 1., 18. Anstrich wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu gefasst: 

„- Tupfer (Mull, Zellstoff, Schlinggaze – steril und unsteril; Zigarettentupfer – nur für OP am 
Auge)“ 

 
4. Unter Punkt IV. Nr. 1. werden folgende neue Anstriche mit Wirkung zum 01.07.2018 angefügt:  

„- Klettband (Meterware, nur zur Fixierung von Verbänden am Patienten) 

 - Zehenspreizer (keine Orthesen)“ 
 
5.  Unter Punkt IV. Nr. 5. Buchstabe a) wird ein neuer Anstrich mit Wirkung zum 01.07.2018 an-

gefügt: 

„- Zolpidem, nur im Zusammenhang mit Leistungen der Schlafstörungsdiagnostik gemäß Ab-
schnitt 30.9 des EBM“ 

 
6. Punkt IV. Nr. 5. Buchstabe b), 7. Anstrich wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu ge-

fasst: 

„- Einmal-Biopsienadeln/Punktionskanülen“ 

 
7.  Punkt IV. Nr. 5. Buchstabe b), 8. Anstrich wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu ge-

fasst: 

„- Hautstanzen“ 
 
8.  Punkt IV. Nr. 5. Buchstabe b), 14. Anstrich wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu 

gefasst:  

„- Periduralkanülen, -nadeln, Spinalkanülen, Plexusnadeln, Stimuplexkanülen, Perifix-Filter 
(nur für Regionalanästhesie und Schmerztherapie), keine Sets" 

 
9.  Unter Punkt IV. Nr. 5. Buchstabe b) werden folgende neue Anstriche mit Wirkung zum 

01.07.2018 angefügt: 

„- Kleberinge zur transkutanen Messung des Sauerstoffpartialdrucks 

 - Nasentuben (nur für Notfälle) 

 - Farbstoffe für augenärztliche Operationen (keine Fertigspritzen)“ 
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10. Punkt IV. Nr. 7. Buchstabe c), 3. Anstrich wird mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu ge-
fasst:  
„- Antikoagulantien, inkl. Apixaban (5 mg) oder Rivaroxaban (15 mg) zur Initialbehandlung 

von tiefen Venenthrombosen und Lungenembolie (entsprechend der jeweiligen Fachinfor-
mation, 1x kleinste Originalpackung ausschließlich von einem Wirkstoff je Quartal für Not-
fälle)“ 

 
11.  Unter Punkt V. wird der 1. Satz mit Wirkung zum 01.07.2018 wie folgt neu gefasst: 

„Die Verordnung von Sprechstundenbedarf in Bereitschaftsdienstpraxen des organisierten 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes sowie in errichteten ärztlichen Notdienstkooperationen (Be-
reitschaftsdienstpraxen in oder an Krankenhäusern) erfolgt durch den Obmann.“  

 
 
Weimar, Dresden, Erfurt, Kassel, Frankfurt/Main, 07.09.2018 
 
 
 
 
gez. Dr. med. Annette Rommel  
1. Vorsitzende der 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen  
 
 
gez. AOK PLUS  
 
 
 
gez. BKK Landesverband Mitte  
Regionalvertretung Thüringen und Sachsen  
 
 
 
gez. IKK classic  
 
 
gez. Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau (SVLFG) 
als Landwirtschaftliche Krankenkasse  
 
 
gez. KNAPPSCHAFT  
Regionaldirektion Frankfurt/Main  
 
 
 
gez. Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek),  
Der Leiter der vdek-Landesvertretung Thüringen  
 
 


